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SHufip. fdjtodj. Çtanbht.

pinnate 3ubiniffieiten.
@3 tiaben fid) im Sîextaufe ber 3«it fo manche fpaw

belSgewohnheiten ^erauSgebîlbet, bie îeineSfatlS ois ein»
wanbfrei beseidjnet werben tonnen. SaS gilt namentlich,
fowett bet Sereid) beS ©ubmiffionSwefenS in SBeixad)!
gesogen toixb. Sie Vergebung »on Arbeiten nnb Siefe»
xungeri auf bem 2.8 ege bex ©ubmiffion max uxfprünglich
bas auëf^tif^tic^ê q3xioiteg bex Seljoxben, nnb biefe
roenbeten ba§ Sub miffionS »erfahren nux in alien ben
Catien an, mo eS fidj um bebeutenbere Ixbeiten unb um
umfangreiche Siefexungen hanbelte. Siefe Übung befielt
px fpauptfaçhe audi) ^eitte noc|, obwohl SSefirebungen
im ©ange finb, um eine auêgebeijntere Söexgebung ber
Selftungen but ci) bie ©ubmiffion gu exjieten.

9teuexblng§ fönten fid) aber aud) »tele ifkipatbeixiebe
bewogen, »on bem ©ubtniffionSwefen ©ebrauch ju machen,
ober bod) roenigfienS bie Vergebung bex Aufträge fo pgefialten, bah fte einer ©ubmiffion gtetctjfommt. Set
gröberen Siefexungen mag ba§ unanfechtbar fetn, benn
fdgliehlidh baxf e§ als angebracht beseietpet werben, bah
man auf bie Konfuxxens hört. Sud) wirb bex ®efdt)äftS»
mann buret) ba§ ©ubmiffionSnexfahten gewiffexmafien
angefpoxnt, fein möglidhfteS p tun, um ben Auftrag perhalten. MeS abex muh feine ©rensen haben.

Sei Objetten oon geringem SBexte ben SBeg bex
2Iuêfd)xeibung p betreten, muf) als eine ungefunbe @x»
feg ein un g in imfexem Sßixtfdhaftsleben bejeicEjnet roexben.
fptexbei ifi su bemexfen, bafj bie ißretSelnfjolung bei fünf
bis jetp obex nod) mef)x Unternehmern besw. Stefexanten
wegen einer oexhäliniSmähtg Keinen iHrbeit ober Slefe»
rung fchtleptich aud) einer ©ubmiffion gtelchtommt.

Sex pxioate SefieDet, bex feine älufträge unter folgen
«exhättniffen »ergibt, bentt »teüetdjt in »telen gälten,
unb bas ifi ba§ SSebentlidhe an bex ganjen @ad)e, gar
nid)t an bie Tragweite, feiner fianblung. @x witt tebig»
lief) billig einfaufen, bejw. feine Arbeit ju bem billigten
©ah »ergeben. Sah biefeS Sefixeben abex fe'hx oft auf
Sßege führt, bie beiben Seiten, bem Sexgebenben ebenfo
SluSfühxenben bejw. bem Siefexnben, unbebtngt
[pabltdf finb, fdjeinen nut wenige einjufefjen, unb beS»
halb bürfte eS angebracht fein, hierauf bes Stäberen ein»
jugeben.

Sie ©ubmiffion benimmt, baxübex iann fetn 3weifet
beliehen, bem 'Knbietenben baS gute Stecht bex felbftän»
bigen geftfefcung feiner greife. Sie gxeiheit bex $xei8*
beftimmmig leibet. Sex mit bex ©ubmiffion unwitttüx-
ltd) tn JSexbinbung gebrachte Kontuxxensfawpf unb bex
hieraus xefuttiexer.be ^xeisbxucï bebingen eine immer
weitexe Çerabfebung bex Stötterlingen, unb waS ifi bie
ïVotge Son einem Sexbienfi fann tn »telen gälten nicht
mehr bie »tebe fetn. ©o nimmt man, fobalb bie Ixbeit
im Sßege bex ©ubmiffion »ergeben wirb:

1. bem Inbietenben ben Sohn für feine bei Auffiel*
""J öesw. bes RoftenanfcbtageS gehabte

yJiuhe unb
2. erreicht man, ba^ bte Stxbeit p einem Stnfafee qe=

ttefext wirb, bex jeben ©ewlnn auèfdE)tteût
©efätjxbung unfexeS ©efd&äft§=

unb SJtxtfdjaftêtebenS gegeben ift, liegt Hat au? bex
£anb. SRanche ©x'iftertj, bie fich ftarl genug fühlte, an
©ubmiffionen teilnehmen ju tonnen, ift gexabe buxi ben
hier geführten Kampf jum Unterliegen gebxadjt woxben,
unb mandjeS Unternehmen, ba§ im Saufe bex 3ett tn
ftnanjlellex Sejtehung xücfwäxtS ging, fdhiebt bie§ tebig»
lieh bem ©ubmiffionSwefen in bte ©dEphe.

Sex oexfiänbige ©efdhäftSmann, bex bexartigeS nicht
mitmadhen will, wirb buxch bie ißxajiS beë ©ubmiffionS»
wefenS notraenbigexweife auf einen SBeg geführt, bex
wohl gangbar ift, im legten ©xunbe abex eine recht
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empfinbtiche ©djäbigung im ©efolge hat, ntdE)t etwa für
ben Unternehmer bepr "ben Stefexanten, fonbexn für ben

Auftraggeber.
Sex ©ef^äftSmann muf) p ben billigen unb biüigften

28axen greifen, ober abex ju ben f mtnbexwextigen unb
minbexwexiigften fRohmatexiatien, will er 2lnwaxtfcf)aft
auf ©xteilung be§ Auftrages haben. Sa§ ifiifehx oft
bex einzige ©xunb, we§halb mancher Unternehmer unb
Siefexant oon bem bisherigen guten, " als juoerläffig er»

probten gabxitat abgeht, hiermit ift natürlich tn ben

metften gäHen bem Stnfragenben nicht gebient. A&er bte

gäUe finb bodh nicht fetten, wo ex, ooltStümllch jefpxodhen,
reingelegt wirb, unb waS ift bann bie" gotge, bex ganje
©tanb beS betxeffenben ©ewexbeS wirb »exbächtigt unb
mit ©chmuh beworfen. Unb bo«h liegt nicht ber gexlngfte
©xunb ju folgern fpanbeln »or, beun bex Auftraggeber
hat ja ben Siefexanten besw. ben Unternehmer ju bex

oon ihm gewählten |>anblungSwetfe »loingenb »exanlaft.
Sie letzteren gaben ba§, waS fie für ben »om Käufer
genannten billigen ißxetS geben tonnten. Sillig unb gut
iäfjt fich aber exfahrungSgemäB nidht oereinigen.

Stelfadh wirb bte ©infjolung oerfchtebener Offerten
nur basu benutzt, um ba§ Slbhanbetn su erleichtern unb
mit ©rfolg butchführen su tönnen. aïian bentt fchltefj»
ltdh gar nichi baran, oon bem alten bisherigen Siefe»
xanten besw. »on bex oon biefem gelieferten SBare absu»
gehen, ebenfowentg wie man otelfach nidht geneigt ift,
feine Arbeiten einem anbexen Unternehmer su geben.
Aber man führt bas ©ubmiffionSmanöoer bodh burdf),
weil man bie Konturxensangebote benähen will, um fagen
8« tönnen, bie Konturrens liefert su bem unb bem ißretS,
rebustere bein Angebot unb bu bleibft auch fernerhin
mein Siefexant. IRatürllch ift eine bexaxtige goxbexung
tn ben melfien gälten buxdh nl^lS gerechtfertigt, ©ie
fteüt eine 3mang§ma^nahme bar, bie in jebex Sestehung
oexwexflid) ift. ©in glei^axtiger Slxliîel tann nicht immer
SU bem gleichen greife geliefert werben. Ste Dualität
mu| bodh mitfpxechen. Selber ift eS aber'fo,! baff
man heute tn 3lbnehmextxeifen exft nach bem greife fragt
unb bann exft nach ber Qualität. 3ui übrigen ift eS

oerwunberlidh, bah man gerabe in ben Kreifen ber Auf»
traggeber fo wenig baoon weih, bah eine Überteuerung
unter gegebenen Serljältniffen faft. ooUftänbig auSge»
fdfjloffen ift. @§ foflte aber jebem erfahrenen ©efdhäftS»
mann betannt fein, bah hohe gorberungen, wenn fie fich

überhaupt buxchfchen laffen, nur für fuxse Sauer auf»
recht erhalten tönnen, benn fie werben erfahrungSgemäh
fofort »on ber Konturrens unterboten. SaS 3lbhanbeln
ober Srüden ber greife ift ein übelftanb, ber im Sfn»

texeffe beiber Sette, be§ Sluftraggebenben wie beS Ste-

fernben unterbleiben foHte.
Sie 3lnwenbung beS ©ubmiffionSwefenS bei Obfettcn

oon geringem $öexte ift überbieS rüdftdhtSloS. SRan
nimmt bem DffextenfteHer bie toftbare 3ett, oerurfacht
ihnen nidht unbebeutenbe Arbeit — wer wollte befiretten,
bah hte Sluffteßung oon Kofienanfdhlägen eine seltraubenbe
unb anftrengenbe Arbeit ift? —"SoxtoauSgaben ufw.
@lne Offerte wirb both in ber Hoffnung gemacht, ,baf)
einAuftrag suftanbe fommt, nidht aber ba'rum, um" als
auëfchliehtt^e^ SergleichSobjeft su btenen. @S erfdheint
bringenb notwenbig, bah folcijen girmen, bie immer nur
anfragen, nie aber etwas befteüen, enblidj einmal tlar
gemalt wirb, bah ber fmnbwerter», ©ewerbe» unb
Steferantenftanb ntdjt basu ba ift, um an ber Dtafe hermn»
geführt su werben.

SBex mitten im SSexbingungSwefen fteht, bex weif),
bah bie gxohen Sffiexte unb gabxitanten fidh auf bexaxtige
ÜJlachlnationen nicht einlaffen. ©te finb eben nux beim
mitilexen unb fleineren ©efchäftSmann ansubxtngen, unb

'

hiergegen muh «üblich !W ertergifdE» gxont gemacht wexben.

Jllustr. schweiz. Handw

-private SttbnnMonen.
Es haben sich im Verlaufe der Zeit so manche Han-

delsgewohnheiten herausgebildet, die keinesfalls als ein-
wandfrei bezeichnet werden können. Das gilt namentlich,
soweit der Bereich des Submissionswesens in Betracht
gezogen wird. Die Vergebung von Arbeiten und Liefe-
rangen auf dem Wege der Submission war ursprünglich
das ausschließliche Privileg der Behörden, und diese
wendeten das Sub missions verfahren nur in allen den
Fällen an, wo es sich um bedeutendere Arbeiten und um
umfangreiche Lieferungen handelte. Diese Übung besteht
zur Hauptsache auch heute noch, obwohl Bestrebungen
im Gange sind, um eine ausgedehntere Vergebung der
Leistungen durch die Submission zu erzielen.

Neuerdings fühlen sich aber auch viele Privatbetriebe
bewogen, von dem Submissionswesen Gebrauch zu machen,
oder doch wenigstens die Vergebung der Austräge so zu
gestalten, daß sie einer Submission gleichkommt. Bei
größeren Lieferungen mag das unanfechtbar sein, denn
schließlich darf es als angebracht bezeichnet werden, daß
man auf die Konkurrenz hört. Auch wird der Geschäfts-
mann durch das Submisfionsverfahren gewissermaßen
angespornt, sein möglichstes zu tun. um den Auftrag zu
erhalten. Alles aber muß seine Grenzen haben.

Bei Objekten von geringem Werte den Weg der
Ausschreibung zu betreten, muß als eine ungesunde Er-
scheinung in unserem Wirtschaftsleben bezeichnet werden.
Hierbei ist zu bemerken, daß die Preiseinholung bei fünf
bis zehn oder noch mehr Unternehmern bezw. Lieferanten
wegen einer verhältnismäßig kleinen Arbeit oder Liefe-
rung schließlich auch einer Submission gleichkommt.

Der private Besteller, der seine Aufträge unter solchen
Verhältnissen vergibt, denkt vielleicht in vielen Fällen,
und das ist das Bedenkliche an der ganzen Sache, gar
nicht an die Tragweite feiner Handlung. Er will ledig-
lich billig einkaufen, bezw. seine Arbeit zu dem billigsten
Satz vergeben. Daß dieses Bestreben aber sehr oft auf
Wege führt, die beiden Teilen, dem Vergebenden ebenso

Ausführenden bezw. dem Liefernden, unbedingt
schädlich sind, scheinen nur wenige einzusehen, und des-
halb durfte es angebracht sein, hierauf des Nähereu ein-
zugehen.

Die Submission benimmt, darüber kann kein Zweifel
bestehen, dem Anbietenden das gute Recht der selbstän-
digm Festsetzung seiner Preise. Die Freiheit der Preis-
bestimmmig leidet. Der mit der Submission unwillkür-
lich in Verbindung gebrachte Konkurrenzkampf und der
hieraus resultierende Preisdruck bedingen eine immer
weitere Herabsetzung der Notierungen, und was ist die
?zolge Von einem Verdienst kann in vielen Fällen nichi
mehr die Rede sein. So nimmt man, sobald die Arbeit
em Wege der Submission vergeben wird:

1. dem Anbietenden den Lohn für seine bei Auffiel-
unsi der Offerte bezw. des Kostenanschlages gehabte

Muhe und
2. erreicht man, daß die Arbeit zu einem Ansätze qe-

liefert wird, der jeden Gewinn ausschließt
damit eins ernste Gefährdung unseres Geschäfts-

und Wirtschaftslebens gegeben ist, liegt klar auf der
Hand. Manche Existenz, die sich stark genug fühlte, an
Submissionen teilnehmen zu können, ist gerade durch den
hier geführten Kampf zum Unterliegen gebracht worden,
und manches Unternehmen, das im Laufe der Zeit in
finanzieller Beziehung rückwärts ging, schiebt dies ledig-
lich dem Submissionswesen in die Schuhe.

Der verständige Geschäftsmann, der derartiges nicht
mitmachen will, wird durch die Praxis des Submissions-
wesens notwendigerweise auf einen Weg geführt, der
wohl gangbar ist, im letzten Grunde aber eine recht

-Zeitung („Meisterblatt") Nc. 3

empfindliche Schädigung im Gefolge hat, nicht etwa für
den Unternehmer bezw. den Lieferanten, sondern für den

Auftraggeber.
Der Geschäftsmann muß zu den billigen und billigsten

Waren greifen, oder aber zu den minderwertigen und
minderwertigsten Rohmaterialien, will er Anwartschaft
auf Erteilung des Auftrages haben. Das ist-Zehr oft
der einzige Grund, weshalb mancher Unternehmer und
Lieferant von dem bisherigen guten/ als zuverlässig er-
probten Fabrikat abgeht. Hiermit ist natürlich in den
meisten Fällen dem Anfragenden nicht gedient. Aber die

Fälle sind doch nicht selten, wo er, volkstümlichjgesprochen,
reingelegt wird, und was ist dann die' Folge, der ganze
Stand des betreffenden Gewerbes wird verdächtigt und
mit Schmutz beworfen. Und doch liegt nicht der geringste
Grund zu solchem Handeln vor, denn der Auftraggeber
hat ja den Lieferanten bezw. den Unternehmer zu der

von ihm gewählten Handlungsweise zwingend veranlaßt.
Die letzteren gaben das, was sie für den vom Käufer
genannten billigen Preis geben konnten. Billig und gut
läßt sich aber erfahrungsgemäß nicht vereinigen.

Vielfach wird die Einholung verschiedener Offerten
nur dazu benutzt, um das Abhandeln zu erleichtern und
mit Erfolg durchführen zu können. Man denkt schließ-
lich gar nicht daran, von dem alten bisherigen Liefe-
ranten bezw. von der von diesem gelieferten Ware abzu-
gehen, ebensowenig wie man vielfach nicht geneigt ist,
seine Arbeiten einem anderen Unternehmer zu geben.
Aber man führt das Submissionsmanöoer doch durch,
weil man die Konkurrenzangebote benützen will, um sagen

zu können, die Konkurrenz liefert zu dem und dem Preis,
reduziere dein Angebot und du bleibst auch fernerhin
mein Lieferant. Natürlich ist eine derartige Forderung
in den meisten Fällen durch nichts gerechtfertigt. Sie
stellt eine Zwangsmaßnahme dar. die in jeder Beziehung
verwerflich ist. Ein gleichartiger Artikel kann nicht immer
zu dem gleichen Preise geliefert werden. Die Qualität
muß doch auch mitsprechen. Leider ist es aber'so,k daß
man heute in Abnehmerkreisen erst nach dem Preise fragt
und dann erst nach der Qualität. Im übrigen ist es

verwunderlich, daß man gerade in den Kreisen der Auf-
traggeber so wenig davon weiß, daß eine llberteuerung
unter gegebenen Verhältnissen fast vollständig ausge-
schloffen ist. Es sollte aber jedem erfahrenen Geschäfts-
mann bekannt sein, daß hohe Forderungen, wenn sie sich

überhaupt durchsetzen lassen, nur für kurze Dauer auf-
recht erhalten können, denn sie werden erfahrungsgemäß
sofort von der Konkurrenz unterboten. Das Abhandeln
oder Drücken der Preise ist ein übelstand, der im In-
teresse beider Teile, des Auftraggebenden wie des Lte>

fernden unterbleiben sollte.
Die Anwendung des Submissionswesens bei Objekten

von geringem Werte ist überdies rücksichtslos. Man
nimmt dem Offertensteller die kostbare Zeit, verursacht
ihnen nicht unbedeutende Arbeit — wer wollte bestreikn,
daß die Aufstellung von Kostenanschlägen eine zeitraubende
und anstrengende Arbeit ist? —Z Portoausgaben usw.
Eine Offerte wird doch in der Hoffnung gemacht, .daß
ein'.Auftrag zustande kommt, nicht aber darum, um als
ausschließliches Vergleichsobjekt zu dienen. Es erscheint
dringend notwendig, daß solchen Firmen, die immer nur
anfragen, nie aber etwas bestellen, endlich einmal klar
gemacht wird, daß der Handwerker-, Gewerbe- und
Lieferantenstand nicht dazu da ist, um an der Nase herum-
geführt zu werden.

Wer mitten im Verdingungswesen steht, der weiß,
daß die großen Werke und Fabrikanten sich auf derartige
Machtnationen nicht einlassen. Sie sind eben nur beim
mittleren und kleineren Geschäftsmann anzubringen, und

î

hiergegen muß endlich ganz energisch Front gemacht werden.
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®ie gegebenen ©teßen gur Unternehmung geeigneter

©fritte finb nach unferm dafürhalten bte SetufSoer»
bättbe felbft in Serblnbung mit ben tantonalen ©etoerbe»
oeretnSoerbänben unb biefe gufammen mit bem ©chwelg.
©ewerbeoereln In Sern. Sunb, Kantone unb ©emetnben
foßten ^ier ebenfalls, in ihrem fetbfteigenen gntereffe
unbeblngt mitwirten.

Slelieicht etfd)eint eS angebracht, bei ben SerufSoer»
bänben fogen. fdjwarge Siften einguffihren, in benen alle
Auftraggeber eingetragen werben, bte felbft öie geringften
Sergebungen auf bem SBege ber ©ubmifjion oornehmen
unb barauf ausgeben, ben nidjtSatjnenben Sieferanten
gn SreiSnadjtäßen gu fingen.

StaatebetHebe uni» -pnvatinbuftvie.
(Eine cEutseçjtums.

aSf'ï -m (Storrefp.)

gn letter 3ett etfd)letten in ben potiiifdjen Sage»--
blättern mehrere Artitel über bie Stachelte beS ©taatS»
unb bie Sorteile beS ißrioatbetrlebeS. da ein folget
Artitel, ber tnoljl nid)t non gang unintereffterter «Seite

flammt, auch in Str. 52 biefeS SÔlatteë, alfo in einer
technifchen fÇacîjjeitfc^ïift ©htgang fanb, bärfte eS an
ber geit fein, nom ©tanbpuntt beS dedjniterS
au§ bie ermähnten Ausführungen etmaS genauer gu

prüfen.
daß bie Saufleute unb ©ewerbetreibenben an 3Ro»

nopolen unb „Staatsbetrieben", alfo an ben Settieben
beS SunbeS, ber Kantone unb ©emetnben — benn al=
len btefen miß man nach gemachten Erfahrungen ben
Stieg etllären — leine befonbere greube haben, ift ja
fehr begreiflich. Aber matt barf boeh »erlangen, baft
man nom einzelnen nicht auf's allgemeine fchließt uni)
nor allem nicht mit ©ctjtagmorten aufwartet, bie wohl
bte urteilStofe SJtenge gefangen nehmen, ben erfahrenen
unb bentenben dedjntter aber immer jtutjig machen.

iRach unferem dafürhalten hängt fehr otet non ben
leitenben ißerfonen ab, fowohl im ©taatS» als auch im
^rioatbettieb. 2Bo eS fich um gweige ber SoIlSroirt»
fdjaft hnnbelt, bie auSfc|ließlich auf bem ©ebiete
ber ©petulation liegen, wirb ber Staatsbetrieb laum fo
günftig abfdjneiben, als ber freie Saufmann, ber manch»
mal aüeä wagt. Aber neben benjenigen Artiteln, für
bte j« ht in ber ©ehweig aus fteuerpolltifchen ©tünben
bie Einführung beS ©taatSmonopolS geprüft wirb, gibt
eS noch «Ine Seihe non ©ebieten, bie nom Sunb, oom
Santon ober non ber ©emeinbe als „Monopole" bettle»
ben werben tönnen unb betrieben werben, ohne baff bte

Allgemeinheit barunter Schaben leibet. SSBir erwähnen
bte Serforgung non ©tabt unb Sanb mit eleltrifchcr
Energte, mit SÖBaffer unb @aS. daß in folgen Se
trieben nielfach h«*norragenb tüchtige gachleute an ber
©pit3e flehen, bie bie Setriebe ber SRarftlage, b. h- ben

Abfahmöglt^Mten. anjupaffen wiffen, wirb man wohl
ntcht befireiten woßen. Ober glaubt man gar, ber Sech'
niter lönne überhaupt ein ©efdjäft nicht taufmännifch
betreiben? Auch ba wirb man abfteßen tnüffen auf bie

einzelnen ißetfonen. Sicht aße deputier finb ftnbig,
aber auch nicht aße Saufteute. gujugeben ift, baff bie

technifchen 9RitteIf<hulen (tecf)nifc§c Abteilungen ber San»

tonSfdfjule unb bte dedjnlten) ntel gu wenig tHfldfidfjt
nehmen auf bie Suchhaltung tedmtfeher Setrtebe. gn Der
IRegel wirb eine Suchhaltung erteilt, bte man ebenfogut
an etner laufmännifchen Abteilung brauchen tonnte ; bis
oor etwa 10 gaijten war eS fo, wenn eS tnjroifchen
anberS ober beffer geworben, wirb eS jeben deputier
freuen. Aßof)er lomrnt btefer empftnbliche SRanget? die
Seljrer an ben technifchen 9ftittelf<hulen befaffen fich nlcfjt

ober nic^t gerne mit ber Suchhattung eineS tedjnifch'
laufmännlfshen SeftiebeS, weil eS ein gang neues ®e»

biet ift, über baS unfereS SSiffenS nur gang fparliche
Siteratur oorhanben ift unb wer biefeS ©ebtet als i£raü»

tiler beherrf'cht, lägt ftch nicht ïjetbei gut Sehrtätigtelt
auf btefem ©ebiet, ober wirb überhaupt nicht in grage
gegogen. AIS Seiter mehrerer technifdjer ©emelnbebe»
triebe haben wir feit einer 5Retße won gahren bie Se»

obadhtung gemacht, baff oielfach Saufteute, bie in ihrem
©onbergeblet gang gewanbt finb, bei Überprüfung ber
Suchhaltung eines te^nifch laufmännifchen SetriebeS
einige 3Rüf)e haben, ftdh gurecïjt gu ftnben unb bie ©ache
richtig unb dorteithaft angupaefen.

Énblich wirb ben „©taatSbetrieben" am meiften oor»
geworfen, baß jebe gnitiaüoe fehle; baff ber ©taatSan»
gefteßte, ber ftd) in gefidjerter ©teßung beftnbet unb oon
ben wirtfdhaftlichen Sämpfen nicht berührt wirb, feine
amtlichen Pflichten gewiffenhaft erfüßt, in ber fRegel
aber auch triebt mehr leiftet, weil fo etwas non ihm me»
ber erwartet noch oerlangt wirb, das erachten wir als
ein Schlagwort fchlimmfter Art. SBoljl mag eS folche
Setriebe unb fold)e Angefteßte geben; aber bte IRegel
finb fte nicht. Auf technifchem ©ebiet wenigftenS ift eS

fattfam belannt, baß beten Setter unb SRitarbelter große
gnttiatioe entmicïeln; fie wäre wohl noch Gröfie*/ *o«un
nicht in unferer ®emolratte jeber Sürger bie ©ache
metft beffer »erflehen miß unb mandhmal mit bem ©timm=
gettel nach ausgegebenen ©chlagroorten unb auS gang
anberen, unfachlichen ©rünben bie fdjönften tßro'jette
unter ben ®ifch wifd^t. ®er dechntfer, ber fetne $ro»
jette auf guter ©tunbläge aufbaut, bte Setriebe lauf»
männifch, aber nicht fpetulati» leitet, wirb alfo aß biefe
„Monopole" nicht gum »orneheretn »etwerfen unb »or
aßem nicht nach ©thlagworten urteilen ; jonbern er wirb
jebeS Elngelne für fich prüfen unb ftdj bann Stedjen--
fdhaft geben, ob für bie ©efamthett ber Sürger einer
©emeinbe, etneS SantonS ober beS ©djweigerlanbeS baS
ßRonopol gu empfehlen ober gu »erwerfen ift. gn bie»
fem ©tnne wollen wir ben geplanten 9Ronopol=Sortagen
entgegenfehen unb barnach Stellung gu ihnen nehmen.

OtrtCMeMtet.
©03= s»J> EleltrigitStSwerï gtonenfclb. ®aS ©as-

wert hatte im legten gahre einen SetriebSüberfchuß
oon 62,179 gr.; baoon werben 15,500 gr. am Sau»
fonto abgetrieben, 11,000 gr. werben bem Erneuerung?»
fonb, 10,000 gr. ber Dfenreferoe, 12,000 gr. ber Ort»
gemetnbe gugewtefen unb 11,679 gr. auf neue Rechnung
oorgetragen. ®aS Snbget beS ©aSmexlS für 1916 fleht
einen SetriebSüberfchuß oon 48,000 gr. oor. ®er gahreS»
oerbrauch betruG 772,950 m". ®er SohlenbeguG wicEelte
ßch quantitatio im SeridjtSjahre im gangen befrtebigenb
ab. Eingig im guli 1915 war ber Sohlenoorrat oor»
übergehenb etwas tnapp, inbem bamals oon 10 Se»
hältern nur 5 angefüßt waren. Som Auguft an waren
bagegen wleber lonftant befrtebigenbe Sageroorräte oor
hanben. ®te ungenügenbe Sohlenausfuhr aus bem ©aar»
gebiet hat aßerblngS gur golge, baß matt fich gu biefer
SriegSgeit gur großen Hauptfach« mit Sohlenforten be=

helfen muß, bie für bte ©aSauSbeute lein günftigeS
Sîefultat aufmetfen. Sei einem Sohlenoorrat oon 795,700
Silogramm mit einer Sewertung oon 26,180 gr. 40 Stp.
am 30. September 1914, ergab ftch auf Enbe beS Se»
ricf)tSjahreS bei einem Sagerbeftanb oon 888,000 kg im
Setrage oon 34,707 gr. ein um 85,000 kg größeres
Sohlenlager, als im Sorjahre. gn ber SBertoermehrunq
beS SagerS um 8626 gr. 60 SSp. tommt", bagegen nicht
bloß baS größere Sager, fonbern bte Infolge ber' lonftant
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Die gegebenen Stellen zur Unternehmung geeigneter

Schritte sind nach unserm Dafürhalten die Berufsoer-
bände selbst in Verbindung mit den kantonalen Gewerbe-
vereinsverbänden und diese zusammen mit dem Schweiz,
Gewerbeverein in Bern, Bund, Kantone und Gemeinden
sollten hier ebenfalls, in ihrem selbsteigenen Interesse
unbedingt mitwirken.

Vielleicht erscheint es angebracht, bei den Berufsoer-
bänden sogen, schwarze Listen einzuführen, in denen alle
Auftraggeber eingetragen werden, die selbst die geringsten
Vergebungen auf dem Wege der Submission vornehmen
und darauf ausgehen, den nichtsahnenden Lieferanten
zu Preisnachläßen zu zwingen.

Staatsbetriebe und Privatindustrie.
Eine Entgegnung.

-, (Korresp.)

- In letzter Zeit erschienen in den politischen Tages-
blättern mehrere Artikel über die Nachteile des Staats-
und die Vorteile des Privatbetriebes, Da ein solcher
Artikel, der wohl nicht von ganz uninteressierter Seite
stammt, auch in Nr. 52 dieses Blattes, also in einer
technischen Fachzeitschrift Eingang fand, dürfte es an
der Zeit sein, vom Standpunkt des Technikers
aus die erwähnten Ausführungen etwas genauer zu
prüfen.

Daß die Kaufleute und Gewerbetreibenden an Mo-
nopolen und „Staatsbetrieben", also an den Betrieben
des Bundes, der Kantone und Gemeinden — denn al-
len diesen will man nach gemachten Erfahrungen den
Krieg erklären — keine besondere Freude haben, ist ja
sehr begreiflich. Aber man darf doch verlangen, daß
man vom einzelnen nicht aus's allgemeine schließt und
vor allem nicht mit Schlagworten aufwartet, die wohl
die urteilslose Menge gefangen nehmen, den erfahrenen
und denkenden Techniker aber immer stutzig machen.

Nach unserem Dafürhalten hängt sehr viel von den
leitenden Personen ab, sowohl im Staats- als auch im
Privatbetrieb. Wo es sich um Zweige der Volkswirt-
schaft handelt, die ausschließlich auf dem Gebtete
der Spekulation liegen, wird der Staatsbetrieb kaum so

günstig abschneiden, als der freie Kaufmann, der manch-
mal alles wagt. Aber neben denjenigen Artikeln, für
die jetzt in der Schweiz aus steuerpolitischen Gründen
die Einführung des Staatsmonopols geprüft wird, gibt
es noch eine Reihe von Gebieten, die vom Bund, vom
Kanton oder von der Gemeinde als „Monopole" betrie-
ben werden können und betrieben werden, ohne daß die
Allgemeinheit darunter Schaden leidet. Wir erwähnen
die Versorgung von Stadt und Land mit elektrischer
Energie, mit Wasser und Gas. Daß in solchen Be
trieben vielfach hervorragend tüchtige Fachleute an der
Spitze stehen, die die Betriebe der Marktlage, d. h. den

Absatzmöglichkeiten, anzupassen wissen, wird man wohl
nicht bestreikn wollen. Oder glaubt man gar, der Tech-
niker könne überhaupt ein Geschäft nicht kaufmännisch
betreiben? Auch da wird man abstellen müssen auf die

einzelnen Personen. Nicht alle Techniker sind findig,
aber auch nicht alle Kaufleute. Zuzugeben ist, daß die

technischen Mittelschulen (technische Abteilungen der Kan-
tonsschule und die Techniken) viel zu wenig Rücksicht
nehmen auf die Buchhaltung technischer Betriebe. In der
Regel wird eine Buchhaltung erteilt, die man ebensogut
an einer kaufmännischen Abteilung brauchen könnte ; bis
vor etwa 1t) Jahren war es so, wenn es inzwischen
anders oder besser geworden, wird es jeden Techniker
freuen. Woher kommt dieser empfindliche Mangel? Die
Lehrer an den technischen Mittelschulen befassen sich nicht

oder nicht gerne mit der Buchhaltung eines technisch-

kaufmännischen Betriebes, weil es ein ganz neues Ge-
biet ist, über das unseres Wissens nur ganz spärliche
Literatur vorhanden ist und wer dieses Gebiet als Prak-
tiker beherrscht, läßt sich nicht herbei zur Lehrtätigkeit
auf diesem Gebiet, oder wird überhaupt nicht in Frage
gezogen. Als Leiter mehrerer technischer Gemeindebe-
triebe haben wir seit einer Reihe von Jahren die Be-
obachtung gemacht, daß vielfach Kaufleute, die in ihrem
Sondergebiet ganz gewandt sind, bei Überprüfung der
Buchhaltung eines technisch kaufmännischen Betriebes
einige Mühe haben, sich zurecht zu finden und die Sache
richtig und vorteilhaft anzupacken.

Endlich wird den „Staatsbetrieben" am meisten vor-
geworfen, daß jede Initiative fehle; daß der Staatsan-
gestellte, der sich in gesicherter Stellung befindet und von
den wirtschaftlichen Kämpfen nicht berührt wird, seine

amtlichen Pflichten gewissenhaft erfüllt, in der Regel
aber auch nicht mehr leistet, weil so etwas von ihm we-
der erwartet noch verlangt wird. Das erachten wir als
ein Schlagwort schlimmster Art. Wohl mag es solche
Betriebe und solche Angestellte geben; aber die Regel
sind sie nicht. Auf technischem Gebiet wenigstens ist es
sattsam bekannt, daß deren Letter und Mitarbeiter große
Initiative entwickeln; sie wäre wohl noch größer, wenn
nicht in unserer Demokratie jeder Bürger die Sache
meist besser verstehen will und manchmal mit dem Stimm-
zettel nach ausgegebenen Schlagworten und aus ganz
anderen, unsachlichen Gründen die schönsten Projekte
unter den Tisch wischt. Der Techniker, der seine Pro-
jekte auf guter Grundlage aufbaut, die Betriebe kauf-
männisch, aber nicht spekulativ leitet, wird also all diese

„Monopole" nicht zum vorneherein verwerfen und vor
allem nicht nach Schlagworten urteilen; sondern er wird
jedes Einzelne für sich prüfen und sich dann Rechen-
schaft geben, ob für die Gesamtheit der Bürger einer
Gemeinde, eines Kantons oder des Schweizerlandes das
Monopol zu empfehlen oder zu verwerfen ist. In die-
sem Sinne wollen wir den geplanten Monopol-Vorlagen
entgegensehen und darnach Stellung zu ihnen nehmen.

Vmààî.
GaS- und Elektrizitatswerk Fravenfeld. Das Gas-

werk hatte im letzten Jahre einen Betriebsüberschuß
von 62,179 Fr.; davon werden 15,500 Fr. am Bau-
konto abgeschrieben, 11,000 Fr. werden dem Erneuerung?-
fond, 10,000 Fr. der Ofsnreserve. 12.000 Fr. der Ort-
gemeinde zugewiesen und 11,679 Fr. auf neue Rechnung
vorgetragen. Das Budget des Gaswerks für 1916 sieht
einen Betriebsüberschuß von 48,000 Fr. vor. Der Jahres-
verbrauch betrug 772,950 m->. Der Kohlenbezug wickelte
sich guantitativ im Berichtsjahre im ganzen befriedigend
ab. Einzig im Juli 1915 war der Kohlenvorrat vor-
übergehend etwas knapp, indem damals von 10 Be-
hältern nur 5 angefüllt waren. Vom August an waren
dagegen wieder konstant befriedigende Lagervorräte vor
Handen. Die ungenügende Kohlenausfuhr aus dem Saar-
gebiet hat allerdings zur Folge, daß man sich zu dieser
Kriegszeit zur großen Hauptsache mit Kohlensorten be-
helfen muß, die für die Gasausbeute kein günstiges
Resultat aufweisen. Bei einem Kohlenvorrat von 795,700
Kilogramm mit einer Bewertung von 26,180 Fr. 40 Rp.
am 30. September 1914, ergab sich auf Ende des Be-
richtsjahres bei einem Lagerbestand von 888,000 im
Betrage von 34,707 Fr. ein um 85.000 größeres
Kohlenlager, als im Vorjahre. In der Wertvermehrung
des Lagers um 8626 Fr. 60 Rp. kommt dagegen nicht
bloß das größere Lager, sondern die infolge der' konstant
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